
 
1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eschweiler vom 14.12.2016 

 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 S. 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 S. 2 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW 1994, S. 666 ff.), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW 2020, S. 916), hat der Rat der Stadt Eschweiler 
in seiner Sitzung am 17.02.2021 die folgende 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eschwei-
ler vom 14.12.2016 beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
 

§ 1 
 
Die in der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler für den Hauptverwaltungsbeamten genutzte Funktionsbe-
zeichnung „der Bürgermeister“ wird geändert in „die Bürgermeisterin“. 
 
 

§ 2 
 
Der § 19 Abs. 4 Buchst. b) der Hauptsatzung erhält folgende Fassung: 
 
„Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die mandatsbedingt erforderliche Teil-
nahme an Ausschuss-, Fraktions- und Teilfraktionssitzungen sowie an Sitzungen von Unterausschüssen 
und Arbeitsgruppen ein Sitzungsgeld in Höhe des in der Entschädigungsverordnung festgesetzten Betra-
ges. 
Stellvertretende sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Einwohner erhalten unabhängig 
vom Eintritt des Vertretungsfalles für die mandatsbedingt erforderliche Teilnahme an Fraktionssitzungen 
ein Sitzungsgeld. 
Die Anzahl der Fraktions-/Teilfraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld bezahlt wird, ist auf jährlich 15 
Sitzungen beschränkt. 
Die vorstehenden Regelungen finden gleichermaßen Anwendung auf Online-Fraktionssitzungen, sofern 
die Online-Fraktionssitzung im gleichen Rahmen stattfindet wie eine Präsenz-Fraktionssitzung. Diese Vo-
raussetzung ist erfüllt, wenn nachweislich eine Sitzung vorliegt, zu der im Vorfeld eingeladen wurde, an 
der der übliche Personenkreis teilnimmt und zu der im Vorfeld ein Beratungsgegenstand oder eine Ta-
gesordnung festgelegt wurde. Die Teilnehmer einer Online-Fraktionssitzung sind zudem zu Beginn der 
Sitzung ordnungsgemäß vom Vorsitzenden oder der Geschäftsführung durch Aufruf festzustellen und 
schriftlich festzuhalten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 3 
 
Der § 19 Abs. 5 der Hauptsatzung erhält folgende Fassung: 
 
bei Beschlussvariante a): 
 
„Neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, erhalten die stellv. 
Bürgermeister sowie die Fraktionsvorsitzenden und die stellv. Fraktionsvorsitzenden eine zusätzliche Auf-
wandsentschädigung nach Maßgabe des § 46 GO NRW in Verbindung mit der Entschädigungsverord-
nung. Ausgenommen sind die Vorsitzenden aller in § 12 dieser Satzung genannten Ausschüsse.“ 
 
bei Beschlussvariante b): 
 
„Neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, erhalten die stellv. 
Bürgermeister, die Vorsitzenden der Ausschüsse sowie die Fraktionsvorsitzenden und die stellv. Frakti-
onsvorsitzenden eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe des § 46 GO NRW in Verbin-
dung mit der Entschädigungsverordnung. Die zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsit-
zende wird gem. § 46 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 4 EntschVO als Sitzungsgeld gewährt.“ 
 
bei Beschlussvariante c): 
 
„Neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, erhalten die stellv. 
Bürgermeister, die Vorsitzenden der Ausschüsse sowie die Fraktionsvorsitzenden und die stellv. Frakti-
onsvorsitzenden eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe des § 46 GO NRW in Verbin-
dung mit der Entschädigungsverordnung.“ 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eschweiler tritt rückwirkend zum 01.11.2020 in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach Ablauf eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-

geführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c)  die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Eschweiler,     .02.2021 
 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 

 


